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PRÄMIENVERBILLIGUNG

31.03.2023

www.praemienverbilligung-zh.ch

jetzt einfordernPrämienverbilligung 2022

Im Jahr 2021 gingen 80‘000 potenziell

Anspruchsberechtigte leer aus.

Hol dir deine Prämienverbilligung

ZÜRI PENNT



AL Liste 8

wählen

Unterstütze uns!
www.al-zh.ch/mitmachen/spenden
IBAN: CH53 0900 0000 8706 3811 5

Alternative Liste
Molkenstrasse 21
8004 Zürich
sekretariat@al-zh.ch
044 242 19 45

Züri klemmt!
Bei der Umsetzung im Kanton Zürich klemmt 
es allerdings gewaltig. Der Kantonsrat ver-
langt, dass mindestens 30 Prozent der Be-
völkerung eine Prämienverbilligung erhalten. 
Doch 2021 waren es bloss 25 Prozent.  
42.7 Millionen budgetierte Verbilligungs-
gelder blieben unbenutzt liegen.  
80‘000 potenziell Anspruchsberechtigte 
gingen leer aus. Für 2022 zeichnet sich ein 
ähnliches Debakel ab.

Verwaltung hat sich verrechnet
Der Grund: Die Schmürzelis der Gesundheits-
direktion haben falsch gerechnet! 
Der sogenannte «Eigenanteil» wurde viel zu 
hoch angesetzt und damit viele vom Bezug 
ausgeschlossen. Die Regierung hat die 
Ansätze zwar nachträglich korrigiert. Doch 
damit erhalten bloss bisherige Bezüger:innen 
etwas mehr; viele, die es bitter nötig hätten, 
gehen weiterhin leer aus.

Was der Regierungsrat verschweigt
Skandal: Die Regierung verschweigt der 
Bevölkerung, dass dank der korrigierten An-
sätze auch viele bisher nicht Berechtigte neu 
Anspruch auf Prämienverbilligung haben und 
bis am 31. März 2023 ein nachträgliches  
Verbilligungsgesuch für 2022 stellen können!

Informieren Sie sich!
Auf unserer Webseite finden sie Hintergrund-
Infos zum Verbilligungs-Debakel der Gesund-
heitsdirektion. 

www.praemienverbilligung-zh.ch

Sie können dort überprüfen, ob Sie für 2022 
Anspruch auf Prämienverbilligung haben, 
und erfahren, wie Sie einen Antrag einreichen 
können.

Die Krankenkassenprämien explodieren und bringen 
viele Haushalte in Bedrängnis. Um die Last zu  
mildern, verpflichtet der Bund die Kantone, Menschen 
mit bescheidenem Einkommen individuelle Prämien-
verbilligungen (IPV) auszurichten. 

Regierung soll Verbilligungsgelder 
herausrücken!
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